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215. Verordnung: Änderung der Studienordnung für die Studienrichtung Elektrotechnik
216. Verordnung: Änderung der Verordnung über die Leistungsbeurteilung in Pflichtschulen sowie

mittleren und höheren Schulen

215. Verordnung des Bundesministers für
Wissenschaft und Forschung vom 18. Mai
1984, mit der die Studienordnung für die Stu-

dienrichtung Elektrotechnik geändert wird

Auf Grund der §§ 1 bis 11 und 18 bis 21 des Bun-
desgesetzes, BGBl. Nr. 290/1969, über technische
Studienrichtungen, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 58/1983, in Verbindung
mit den Bestimmungen des Allgemeinen Hoch-
schul-Studiengesetzes, BGBl. Nr. 177/1966, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 116/1984, wird verordnet:

Die Verordnung über die Studienordnung für
die Studienrichtung Elektrotechnik, BGBl.
Nr. 181/1971, in der Fassung der Verordnung
BGBl. Nr. 336/1983 wird wie folgt geändert:

1. Im § 7 Abs. 2 lit. a Z 6 ist folgende sublit. ff
anzufügen:

„ff) Regelungstechnik und Prozeßautomati-
sierung."

2. § 7 hat zu lauten:

„§ 7. (1) In den sechs Semestern des zweiten Stu-
dienabschnittes sind nach Maßgabe des Studienpla-
nes unter Berücksichtigung der vorhandenen Lehr-
und Forschungseinrichtungen zwischen 108 und
187 Wochenstunden aus den Prüfungsfächern und
10 Wochenstunden aus den Freifächern zu inskri-
bieren. Die Zahl der inskribierten Wochenstunden
hat im ersten bis vierten Semester des zweiten Stu-
dienabschnittes mindestens je 10, im fünften und
sechsten Semester des zweiten Studienabschnittes
mindestens je 5 zu betragen; doch kann eine gerin-
gere Zahl von Wochenstunden in einem Semester
durch Inskription einer größeren Zahl von
Wochenstunden in einem anderen Semester des
zweiten Studienabschnittes ausgeglichen werden.

(2) Während des zweiten Studienabschnittes ist
in der unter lit. a genannten Gruppe von Prüfungs-

fächern oder in einem der unter lit. b genannten
Studienzweige zu inskribieren:
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(3) Die im § 15 Abs. 5 des Allgemeinen Hoch-
schul-Studiengesetzes genannten Lehrveranstaltun-
gen sind als Wahlfächer gemäß Abs. 2 oder als Frei-
fächer anzubieten.

3. § 9 Abs. 1 lit. b Z 2 sublit. bb hat zu lauten:

„bb) Feinwerktechnik und Technologie."

4. § 11 Abs. 1 lit. a Z 2 hat zu lauten:

„2. Elektrische Maschinen und Antriebe".

Fischer

2 1 6 . Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 21. Mai 1984, mit
der die Verordnung über die Leistungsbeurtei-
lung in Pflichtschulen sowie mittleren und

höheren Schulen geändert wird

Auf Grund der §§ 18, 20, 23 und 31 a des Schul-
unterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 139/1974, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 367/1982, wird verordnet:
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Artikel I

Die Verordnung des Bundesministers für Unter-
richt und Kunst vom 24. Juni 1974, BGBl. Nr. 371,
über die Leistungsbeurteilung in Pflichtschulen
sowie mittleren und höheren Schulen in der Fas-
sung der Verordnungen BGBl. Nr. 439/1977 und
413/1982 wird wie folgt geändert:

1. Dem Titel ist folgende Kurzbezeichnung
anzufügen: „(Leistungsbeurteilungsverordnung)".

2. Im § 5 Abs. 2 hat der letzte Halbsatz des zwei-
ten Satzes zu lauten:

„dieser Wunsch ist spätestens zwei Wochen, in
lehrgangsmäßigen Berufsschulen spätestens eine
Woche vor der Klassenkonferenz gemäß § 20
Abs. 6 des Schulunterrichtsgesetzes bekanntzuge-
ben."

3. Im § 5 Abs. 11 haben an die Stelle der lit. e fol-
gende lit. e und f zu treten:

„e) in den berufsbildenden Schulen in Kurz-
schrift, Maschinschreiben, Stenotypie, Ste-
notypie und Phonotypie sowie Stenotypie
und Textverarbeitung sowie Leibesübungen,

f) an den Anstalten der Lehrerbildung und der
Erzieherbildung Heimpraxis, Hortpraxis und
Kindergartenpraxis."

4. § 7 Abs. 8 hat zu lauten:

„(8) Aufgabenstellungen und Texte für die
Schularbeit sind jedem Schüler in vervielfältigter
Form vorzulegen, ausgenommen kurze und einfa-
che Themenstellungen (zB Aufsatzthemen) und
Aufgabenstellungen, bei denen eine schriftliche
Vorlage nicht möglich (zB bei Diktaten) ist."

5. Dem § 8 ist folgender Abs. 14 anzufügen:

„(14) § 7 Abs. 11 ist sinngemäß anzuwenden. Ist
die Wiederholung einer schriftlichen Überprüfung
aus inhaltlichen Gründen nicht möglich, so gilt sie
als Informationsfeststellung (§ 1 Abs. 2) und ist als
Grundlage für die Leistungsbeurteilung nicht her-
anzuziehen."

6. Dem § 10 ist folgender Satz anzufügen: „§ 8
Abs. 14 ist sinngemäß anzuwenden."

7. § 21 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Feststellungs- und Nachtragsprüfungen
bestehen nach Maßgabe des Lehrplanes

a) aus einer schriftlichen und einer mündlichen
Teilprüfung oder

b) aus einer schriftlichen Teilprüfung allein oder
c) aus einer mündlichen Teilprüfung allein oder
d) aus einer praktischen Teilprüfung allein oder
e) aus einer praktischen und einer mündlichen

Teilprüfung."

8. § 22 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Wiederholungsprüfungen bestehen nach
Maßgabe des Lehrplanes

a) aus einer schriftlichen und einer mündlichen
Teilprüfung oder

b) aus einer schriftlichen Teilprüfung allein oder
c) aus einer mündlichen Teilprüfung allein oder
d) aus einer praktischen Teilprüfung allein oder
e) aus einer praktischen und einer mündlichen

Teilprüfung."

9. § 22 Abs. 5 lit. b hat zu lauten:

„b) in den allgemeinbildenden höheren Schulen,
den berufsbildenden Schulen und den Anstal-
ten der Lehrerbildung und der Erzieherbil-
dung
aa) aus einer schriftlichen und einer mündli-

chen Teilprüfung in jenen Unterrichts-
gegenständen, in denen Schularbeiten
durchzuführen sind,

bb) aus einer schriftlichen Teilprüfung in
den Unterrichtsgegenständen Kurz-
schrift, Maschinschreiben, Stenotypie,
Stenotypie und Phonotypie sowie Ste-
notypie und Textverarbeitung,

cc) aus einer mündlichen und praktischen
Teilprüfung in jenen Unterrichtsgegen-
ständen, in denen praktische Leistungs-
feststellungen gemäß § 9 Abs. 3 durch-
zuführen sind, sofern die Abhaltung
einer mündlichen Prüfung gemäß § 5
Abs. 11 nicht unzulässig ist, sowie in
Musikerziehung in Bildungsanstalten für
Kindergärtnerinnen und in Bildungsan-
stalten für Erzieher,

dd) aus einer praktischen Teilprüfung in
jenen Unterrichtsgegenständen, in
denen praktische Leistungsfeststellungen
gemäß § 9 Abs. 3 durchzuführen sind
und die Abhaltung einer mündlichen
Prüfung gemäß § 5 Abs. 11 unzulässig
ist,

ee) aus einer mündlichen Teilprüfung in
allen übrigen Unterrichtsgegenständen."

10. Der 6. Abschnitt ist als „7. Abschnitt" und
§ 23 als „§ 24" zu bezeichnen; nach dem
5. Abschnitt ist folgender Abschnitt einzufügen:

„6. ABSCHNITT

Verbesserung vorangegangener Leistungsbeurtei-
lungen durch den erfolgreichen Besuch des Poly-

technischen Lehrganges

§ 23. Die im Polytechnischen Lehrgang im
Pflichtgegenstand Deutsch in der ersten Leistungs-
gruppe, im Pflichtgegenstand Mathematik in der
ersten Leistungsgruppe sowie im Pflichtgegenstand
Englisch für Fortgeschrittene erreichte Beurtei-
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lungsstufe (Note) gilt auch für den Pflichtgegen-
stand Deutsch bzw. für den Pflichtgegenstand
Mathematik bzw. für den Pflicht- oder Freigegen-
stand Englisch auf der 8. Schulstufe, wenn sie bes-
ser ist als die im betreffenden Unterrichtsgegen-
stand für die 8. Schulstufe erreichte Note. Die in
der zweiten Leistungsgruppe in den Pflichtgegen-
ständen Deutsch und Mathematik erreichte Beur-
teilungsstufe (Note) gilt auch für den Pflichtgegen-
stand Deutsch bzw. Mathematik, wenn sie besser
ist als die Note im betreffenden Pflichtgegenstand

für die 8. Schulstufe (ausgenommen im Ersten
Klassenzug der Hauptschule und in der allgemein-
bildenden höheren Schule)."

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit dem auf die Kund-
machung folgenden Tag in Kraft.

Zilk


